
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mandanten-Rundbrief für Unternehmer und  

Freiberufler des Monats Dezember 2018 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzo-

gene oder geplante Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der 

letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch bestehende 

Sachverhalte zu überprüfen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-

gung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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1. Homeoffice: Keine Unfallversicherung auf dem Weg vom Kindergarten 

 

Bringen die Eltern ihr Kind auf dem Weg zur Arbeit in den Kindergarten, sind sie 

durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Das gilt jedoch nicht für den 

Weg vom Kindergarten zum Heimarbeitsplatz. 

 

Hintergrund 

 

Eine Mutter arbeitete für ihren Arbeitgeber von zu Hause aus per Teleworking. Ende 

November 2013 war sie auf dem Rückweg vom Kindergarten der Tochter zum häusli-

chen Telearbeitsplatz. Dabei rutschte sie mit dem Fahrrad auf Blitzeis weg und brach 

sich den Ellenbogen. Die Krankenkasse der Mutter übernahm zunächst die Behand-

lungskosten von ca. 19.000 EUR, wollte diese jedoch anschließend von der Berufsge-

nossenschaft erstattet haben. Diese war jedoch der Ansicht, dass kein Arbeits- oder 

Wegeunfall vorlag, da das Bringen der Tochter zum Kindergarten kein Weg war, um 

zur Arbeit zu gelangen, sondern ein privater Heimweg. Demgegenüber argumentierte 

die Krankenkasse, dass es keinen Unterschied macht, ob man nach dem Kindergarten 

zum Arbeitgeber oder zum Telearbeitsplatz fährt. 

 

Entscheidung 

 

Das Landessozialgericht bestätigte die Rechtsauffassung der Berufsgenossenschaft. 

Zwar ist der Kindergartenumweg vom Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung um-

fasst. Versicherungsschutz am häuslichen Arbeitsplatz besteht jedoch nicht. Denn die 

von der Unfallversicherung abgedeckten typischen Verkehrsgefahren werden durch die 

Heimarbeit gerade vermieden. Liegen Wohnung und Arbeitsstätte in demselben Ge-

bäude, ist begrifflich ein Wegeunfall ausgeschlossen, sodass der Weg zum Kindergar-

ten privat ist. 

 

2. Kirche als Arbeitgeber: Religion als Jobvoraussetzung? 

 

Kirchliche Arbeitgeber machen oft eine bestimmte Religionszugehörigkeit des 

Bewerbers zur Voraussetzung für eine Einstellung. Ob dies rechtens ist, hat nun 

das Bundesarbeitsgericht geklärt. Dabei hat es auch konkretisiert, wann eine 

Kirchenmitgliedschaft verlangt werden kann. 

 

Hintergrund 

 

Eine konfessionslose Sozialpädagogin bewarb sich auf eine befristete Referentenstelle 

beim diakonischen Werk EKD. Es ging bei der Tätigkeit u. a. um eine projektweise Be-

richterstattung zur UN-Antirassismuskonvention, um Stellungnahmen und Fachbeiträge 

und um die projektbezogene Vertretung der Diakonie Deutschland gegenüber der Poli-

tik, der Öffentlichkeit und Menschrechtsorganisationen. 
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In der Stellenausschreibung forderte der Arbeitgeber die Mitgliedschaft in einer evan-

gelischen Kirche oder einer Kirche, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 

Deutschland angehört. Darüber hinaus war die Identifikation mit dem diakonischen Auf-

trag Voraussetzung. Nach einer ersten Bewerbungsrunde war die Sozialpädagogin 

noch im Auswahlverfahren, wurde aber nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingela-

den. Sie fühlte sich aufgrund ihrer Konfessionslosigkeit diskriminiert und verlangte des-

halb vor Gericht eine Entschädigung von mindestens 9.788,65 EUR. Die Stelle wurde 

letztlich mit einem evangelischen Bewerber besetzt. 

 

Entscheidung 

 

Vor dem Bundesarbeitsgericht bekam die Sozialpädagogin zwar recht, bekam jedoch 

nur eine Entschädigung von 3.915,46 EUR zugesprochen, was 2 Bruttomonatsver-

diensten entsprach. Die Richter waren der Ansicht, dass die Diakonie die Bewerberin 

wegen der Religion benachteiligt hatte. Diese Benachteiligung war nicht ausnahmswei-

se gerechtfertigt, weil die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen. Eine unterschiedli-

che Behandlung wegen der Religion ist nur zulässig, wenn die Religion nach der Art 

der Tätigkeiten oder den Umständen ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige 

und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Religionsgemein-

schaft oder Einrichtung darstellt. Im vorliegenden konkreten Fall gab es Zweifel, dass 

die Religion eine wesentliche berufliche Anforderung darstellte. Jedenfalls bestand kei-

ne wahrscheinliche und erhebliche Gefahr, dass das Ethos der Diakonie beeinträchtigt 

würde. Denn der jeweilige Stelleninhaber war in einen internen Meinungsbildungspro-

zess bei der Diakonie eingebunden und konnte in Fragen, die das Ethos betrafen, 

demnach nicht unabhängig handeln. Eine konfessionsgebundene Stellenausschrei-

bung darf jedoch nur dann erfolgen, wenn die Konfession für die berufliche Tätigkeit 

"objektiv geboten" und verhältnismäßig ist. Das war vorliegend nicht der Fall. 

 

3. Doppelte Haushaltsführung: Die Zweitwohnung darf nicht zum Lebensmittel-

punkt werden 

 

Eine doppelte Haushaltsführung kann auch dann anerkannt werden, wenn ver-

heiratete Eltern mit dem gemeinsamen Kind zusammen am Beschäftigungsort 

wohnen. Das gilt jedoch nur, wenn die Hauptwohnung weiterhin der Lebensmit-

telpunkt ist. 

 

Hintergrund 

 

Die miteinander verheirateten Kläger waren seit Jahren in Westfalen berufstätig. Dort 

lebten sie mit ihrer Tochter in einer angemieteten 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung. In 

ihrem mehr als 300 km entfernten Heimatdorf war die Klägerin Miteigentümerin eines 

Hauses, das von der Mutter sowie von den Klägern bewohnt wurde. Darüber hinaus 

befanden sich die Haus- und Zahnärzte der Kläger und der Tochter in der Umgebung 

des Heimatdorfes. Dort war der Kläger auch Mitglied im Angelverein. Die Kläger trugen 

die laufenden Kosten und Instandhaltungsmaßnahmen am Haus. 
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Das Finanzamt verweigerte die Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung. Seiner 

Meinung nach lag der Lebensmittelpunkt am Beschäftigungsort und die Kläger unter-

hielten im Heimatdorf auch keinen eigenen Hausstand. 

 

Entscheidung 

 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Die Richter entschieden, dass die Kläger in ih-

rem Heimatdorf einen eigenen Hausstand unterhielten und dort nicht nur als Gäste der 

Mutter anzusehen waren. Dies folgerten sie aus dem Alter der Kläger und den von 

ihnen übernommenen laufenden Kosten und den durchgeführten Instandhaltungsmaß-

nahmen. Der Lebensmittelpunkt der Kläger lag im Heimatdorf, denn dort spielte sich 

deren gesamtes Privatleben ab. Sie hielten sich sogar getrennt voneinander im Hei-

matdorf auf. Auch der Vergleich der Wohnsituationen sprach nicht gegen die Annahme 

eines Lebensmittelpunktes, denn durch die Gartennutzungsmöglichkeit wies das 

Grundstück im Heimatdorf eine höhere Wohnqualität auf als die Dachgeschosswoh-

nung am Beschäftigungsort. 

 

4. Entsendung ins Ausland: Reisezeiten sind Arbeitszeit 

 

Bei einer Entsendung ins Ausland muss der Arbeitgeber nicht nur die üblichen 

Arbeitszeiten vergüten, sondern auch die Reisezeiten, die für die Hin- und Rück-

reise erforderlich sind. 

 

Hintergrund 

 

Der Arbeitnehmer war bei einem Bauunternehmen als technischer Mitarbeiter beschäf-

tigt. Aufgrund seines Arbeitsvertrags war er verpflichtet, auf wechselnden Baustellen im 

In- und Ausland zu arbeiten. Von August bis Oktober 2015 arbeitete er auf einer Bau-

stelle in China. Auf Wunsch des Arbeitnehmers flog er in der Business-Class mit Zwi-

schenstopp in Dubai nach China und nicht mit einem Direktflug in der Economy-Class. 

Die Reisezeit betrug dadurch insgesamt 4 Reisetage. Diese vergütete der Arbeitgeber 

mit der arbeitsvertraglich vereinbarten Vergütung für jeweils 8 Stunden am Tag. Nach 

Auffassung des Arbeitnehmers war jedoch die gesamte Reisezeit von seiner Wohnung 

bis zur auswärtigen Arbeitsstelle in China und zurück als Arbeitszeit zu werten. Er ver-

langte deshalb vom Arbeitgeber die Vergütung für weitere 37 Stunden. 

 

Entscheidung 

 

Nach der Rechtsprechung ist für die Qualifizierung als Arbeitszeit entscheidend, ob die 

Reisezeit durch den Arbeitgeber veranlasst ist und der Arbeitnehmer dienstliche Tätig-

keiten beziehungsweise Tätigkeiten, die im Interesse des Arbeitgebers liegen, ausübt. 

Davon zu trennen ist grundsätzlich die Frage nach der Vergütungspflicht und wie sie im 

Einzelfall geregelt ist. 
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Das Bundesarbeitsgericht stellte im vorliegenden Fall klar, dass Reisen eines Arbeit-

nehmers zu einer auswärtigen Arbeitsstätte, die aufgrund einer vorübergehenden Aus-

landsentsendung des Mitarbeiters durch den Arbeitgeber erfolgen, ausschließlich "im 

Interesse des Arbeitgebers" sind. Deshalb müssen sie in der Regel wie Arbeitszeit ver-

gütet werden. Hinsichtlich der genauen Vergütung der Reisezeiten ist aber weiter eine 

jeweilige Beurteilung im Einzelfall nötig. Vorliegend entschied das Bundesarbeitsge-

richt, dass nur die Reisezeit des Arbeitnehmers, die bei einem Flug in der Economy-

Class angefallen wäre, als erforderlich galt und somit zu vergüten war. 

 

5. Verkauf einer Immobilie: Wann ein nachträglicher Schuldzinsenabzug möglich ist 

 

Wird eine Immobilie verkauft, unterbricht dies regelmäßig den wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit einer Darlehensverbindlichkeit. Das gilt auch dann, wenn der 

Kaufpreis gestundet und in Raten bezahlt wird. 

 

Hintergrund 

 

Die Klägerin ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die im Jahr 2001 eine Immobilie 

erwarb und vermietete. Im Jahr 2014 wurde die Immobilie veräußert. Der Kaufpreis 

wurde zunächst gestundet, es erfolgte eine Verzinsung von 6 %. Die Zahlung des 

Kaufpreises sollte in monatlichen Raten bis Dezember 2019 erfolgen. Die Eintragung 

des Eigentumswechsels war erst nach der vollständigen Zahlung des Kaufpreises ver-

einbart. In der Feststellungserklärung 2015 erklärte die Klägerin keine Vermietungsein-

nahmen mehr, machte aber Schuldzinsen aus den Darlehen als Werbungskosten aus 

Vermietung und Verpachtung geltend. Die Zinseinnahmen erklärte sie als Einnahmen 

aus Kapitalvermögen. Die Klägerin argumentierte zwar, dass der ursprüngliche Finan-

zierungszusammenhang zwischen den Darlehen und den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung nicht durch den Verkauf erloschen war. Denn der aus dem Verkauf 

zugeflossene Teil des gestundeten Kaufpreises reichte nicht aus, um die Darlehens-

verbindlichkeiten vollständig zu tilgen. Trotzdem erkannte das Finanzamt die Schuld-

zinsen nicht als Werbungskosten an. 

 

Entscheidung 

 

Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet ab. Durch die Veräußerung der Im-

mobilie war nach Ansicht der Richter der Zusammenhang mit den Einkünften aus Ver-

mietung und Verpachtung aufgelöst worden. Stattdessen wurde ein neuer Zusammen-

hang zu den Einkünften aus Kapitalvermögen begründet. Zwar entfällt allein durch ei-

nen Verkauf der Immobilie nicht der wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang zwi-

schen ihr und einem Darlehen. Die Geltendmachung von Schuldzinsen als nachträgli-

che Werbungskosten nach einer Veräußerung ist aber nur dann möglich, wenn und 

soweit die Verbindlichkeiten aus dem Veräußerungserlös nicht getilgt werden können. 

Maßgeblich ist insbesondere, was mit dem Veräußerungserlös passiert. Im vorliegen-

den Fall schaffte der Steuerpflichtige durch die Stundung des Kaufpreises eine neue 

Quelle an, die durch die Zinsen zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen. 
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Darüber hinaus ähnelte die hier vorliegende Gestaltung der einer Veräußerung einer 

Immobilie gegen eine Leibrente. Doch auch dazu hatte der Bundesfinanzhof entschie-

den, dass der Zusammenhang der Schuldzinsen mit den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung aufgelöst wird. 

 

6. Ist eine Entschädigung aufgrund einer missglückten Operation steuerpflichtiger 

Arbeitslohn? 

 

Erhält ein Erwerbsloser eine Entschädigung wegen einer missglückten Operati-

on, stellt sich die Frage, ob diese steuerpflichtig ist oder nicht. Das hängt davon 

ab, ob damit steuerbare und steuerpflichtige Einnahmen ersetzt werden sollen. 

 

Hintergrund 

 

Der 1964 geborene A schied nach betriebsbedingter Kündigung zum Jahresende 2000 

gegen Zahlung einer Abfindung aus dem Betrieb aus. Seitdem war er arbeitslos ge-

meldet. Als Folge einer missglückten Operation im Jahr 2003 wurde er dauerhaft er-

werbsunfähig. Seit Februar/März 2004 bezog er Arbeitslosengeld II. Im Jahr 2009 zahl-

te der Haftpflichtversicherer des Schädigers dem A zum Ausgleich sämtlicher Schäden 

insgesamt 490.000 EUR. Davon waren 255.000 EUR Schmerzensgeld und Haushalts-

führungsschaden und 235.000 EUR für Verdienstausfall. Gleichzeitig sicherte A zu, 

keine Leistungen eines Sozialversicherungsträgers zu erhalten. Bereits vor 2009 ge-

leistete Vorschüsse von 50.000 EUR sollten angerechnet werden. Die Versicherung 

bemaß den Erwerbsschaden des A für die Vergangenheit mit 60.000 EUR und für die 

Zukunft mit 175.000 EUR (Summe 235.000 EUR). Zur Ermittlung des Verdienstausfalls 

hatte A der Versicherung die Lohnabrechnungen eines gleich qualifizierten Arbeitskol-

legen zur Verfügung gestellt, der eine vergleichbare Tätigkeit ausübte. Nachdem A der 

Vereinbarung im Jahr 2009 zugestimmt hatte, leistete die Versicherung die Abschluss-

zahlung von 440.000 EUR (490.000 EUR ./. 50.000 EUR) ebenfalls im Jahr 2009. Das 

Finanzamt wertete die Entschädigung für den Verdienstausfall als Einkünfte aus nicht-

selbstständiger Arbeit und wendete darauf die Tarifermäßigung nach der Fünftel-

Regelung an. Das Finanzgericht wies die Klage ab, da es für die steuerliche Erfassung 

unerheblich war, dass A zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses nicht in einem 

Beschäftigungsverhältnis stand. 

 

Entscheidung 

 

Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit kommt eine Entschädigung als Ersatz für 

entgangene oder entgehende Einnahmen nur für Zahlungen in Betracht, die den Er-

werbs- und Fortkommensschaden ausgleichen sollen. Nur insoweit wird Ersatz für ent-

gangene oder entgehende Einnahmen geleistet. Beträge, mit denen Arzt- und Hei-

lungskosten oder andere verletzungsbedingte Mehraufwendungen ersetzt werden oder 

die als Schmerzensgeld immaterielle Einbußen ausgleichen sollen, fallen nicht darun-

ter. 
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Bei den Einnahmen, deren Ausfall ersetzt werden soll, muss es sich um steuerbare und 

steuerpflichtige Einnahmen handeln, die unter eine bestimmte Einkunftsart fallen. Ent-

scheidend für die steuerliche Erfassung ist daher, ob mit der Zahlung steuerbare und 

steuerpflichtige Einnahmen ersetzt werden sollen (sog. Verdienstausfall) oder ob der 

Wegfall des Anspruchs auf steuerfreie Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld I bzw. 

II ausgeglichen werden soll. Bei der Auslegung einer Entschädigungsvereinbarung ist 

nicht die Bezeichnung der Entschädigungszahlung entscheidend, sondern der Zweck 

der Leistung. Da sich aus dem Finanzgerichtsurteil nicht ergab, auf welcher Grundlage 

die Entschädigung errechnet wurde bzw. welchen Schaden die Versicherung ersetzen 

wollte, war es aufzuheben. Zwar hatte A auf die Lohnabrechnungen eines Berufskolle-

gen verwiesen, ob die Versicherung diese Umstände aber tatsächlich berücksichtigt 

hat, wurde vom Finanzgericht nicht festgestellt. Der Bundesfinanzhof verwies den Fall 

daher zur weiteren Sachverhaltsfeststellung an das Finanzgericht zurück. 

 

7. Wie wirkt sich eine zivilgerichtliche Kaufpreisänderung auf die Grunderwerb-

steuer aus? 

 

Wird aufgrund einer Kaufpreisanpassungsklausel im Kaufvertrag der zivilrechtli-

che Kaufpreis geändert, liegt aus steuerlicher Sicht ein rückwirkendes Ereignis 

vor, sodass die Festsetzung der Grunderwerbsteuer geändert werden kann. 

 

Hintergrund 

 

Die Klägerin erwarb von einer Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH (BVVG) 

Ackerflächen, Grünland, Umland, Wald und sonstige Flächen. Vom Gesamtkaufpreis 

entfielen ein Teil auf den Grund und Boden nach dem Verkehrswert und ein Teil auf 

den Grund und Boden nach dem Ausgleichsleistungsgesetz. Dementsprechend setzte 

das Finanzamt die Grunderwerbsteuer fest, der entsprechende Grunderwerbsteuerbe-

scheid wurde bestandskräftig. Im Vertrag war eine Kaufpreisanpassungsklausel ver-

einbart worden. Nachdem die BVVG aufgrund eines Urteils des Landgerichts einen Teil 

des Kaufpreises zurückzahlen musste, beantragte die Klägerin eine Änderung der 

Grunderwerbsteuerfestsetzung. Nach Ansicht der Klägerin liegt ein steuerlich rückwir-

kendes Ereignis vor. Das Finanzamt lehnte eine Änderung ab. 

 

Entscheidung 

 

Mit ihrer Klage vor dem Finanzgericht hatte die Klägerin Erfolg. Zwar lagen die Voraus-

setzungen für eine Änderung der Festsetzung der Grunderwerbsteuer nach § 16 Abs. 3 

Nr. 1 GrEStG nicht vor. Denn das Urteil war nicht innerhalb von 2 Jahren seit der Ent-

stehung der Steuer ergangen, da hierzu eine Genehmigung vorliegen muss, diese aber 

erst nach Ablauf dieser Frist gegeben war. Auch waren die Voraussetzungen des § 16 

Abs. 3 Nr. 2 GrEStG nicht erfüllt. Diese erfasst die Herabsetzung des Kaufpreises bei 

Mängeln des gekauften Grundstücks – was jedoch im vorliegenden Fall nicht gegeben 

war. 
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Jedoch konnte der Bescheid nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO wegen eines rückwir-

kenden Ereignisses geändert werden. Die Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund des 

Urteils des Landgerichts hatte steuerliche Wirkung für die Vergangenheit, denn durch 

das Landgericht wurde rückwirkend in eine wesentliche Besteuerungsgrundlage – näm-

lich den Wert der Gegenleistung – eingegriffen. Ausgehend von der im Vertrag enthal-

tenen Anpassungsklausel hatte sich die Kaufpreisvereinbarung geändert. 

 

8. Selbstanzeige: Welche Ablaufhemmung gilt? 

 

Beginnen die Ermittlungen der Steuerfahndung, bevor die Festsetzungsfrist ab-

gelaufen ist, und beruht die Steuerfestsetzung auf konkreten Ermittlungen der 

Steuerfahndung, stellt sich die Frage, welche Folgen eine Selbstanzeige des 

Steuerpflichtigen auf die Ablaufhemmung hat. 

 

Hintergrund 

 

Die Eheleute und Kläger gaben ihre Einkommensteuererklärungen für die Jahre 1996 

und 1997 im Jahr 1998 ab. Im Jahr 2008 gaben sie für die Jahre 1996, 1997 und für 

die Jahre 2000 bis 2006 Selbstanzeigen ab. In diesen erklärten sie Kapitalerträge aus 

Liechtenstein nach. Durch eine sog. Steuer-CD hatte das Finanzamt schon im Jahr 

2007 Hinweise auf das Depot der Eheleute in Liechtenstein erhalten. Die Prüferin der 

Steuerfahndung wertete die übermittelten Unterlagen und die Steuerakten im Jahr 

2007 aus. Das Vorermittlungsergebnis für 1996 bis 2006 hielt sie in einem Verdachts-

prüfungsvermerk vom September 2007 fest. Im Januar 2008 leitete die Steuerfahn-

dung ein Steuerstrafverfahren wegen unrichtiger Erklärungen für die Jahre 2002 bis 

2006 ein. Nachdem im April 2008 ein Prüfungsauftrag der Steuerfahndung für den Zeit-

raum 1996 bis 2006 ergangen war, forderte die Prüferin von den Eheleuten Unterlagen 

zu den liechtensteinischen Anlagen an. Im Juni 2010 erließ das Finanzamt Änderungs-

bescheide für 1996 und 1997 wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen. Die 

Eheleute machten Festsetzungsverjährung geltend, da aufgrund der Abgabe der Steu-

ererklärungen im Jahr 1998 die bei Steuerhinterziehung geltende reguläre 10-jährige 

Verjährungsfrist zum Jahresende 2008 abgelaufen war. Auch die Verlängerung der 

Festsetzungsfrist bei Selbstanzeigen um 1 Jahr nach Eingang der Anzeige im Mai 2008 

war ihrer Meinung nach im Mai 2009 abgelaufen. 

 

Entscheidung 

 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine Nacherklärung von Besteuerungsgrundla-

gen eine auf Ermittlungen der Steuerfahndung beruhende Ablaufhemmung hinsichtlich 

derselben Besteuerungsgrundlagen nicht ausschloss. Das Finanzamt musste damit 

nach der Abgabe der Nacherklärung nicht abwarten, ob die Kläger zu den hinterzoge-

nen Einkünften bis zum Ablauf der 1-jährigen Hemmungsfrist ausreichende Angaben 

machten. 
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Vielmehr konnte das Finanzamt vor Ablauf der ungehemmten Festsetzungsfrist eigene 

Ermittlungen anstellen, um selbst eine Hemmung herbeizuführen. Diese Ablaufhem-

mung endet erst, wenn aufgrund der Prüfung Steuerbescheide ergehen und diese un-

anfechtbar werden. Voraussetzung für den Eintritt der Hemmung ist jedoch, dass die 

Steuerfestsetzung auf den Ermittlungen der Steuerfahndung beruht. Die Ablaufhem-

mung war deshalb für die Jahre 1996 und 1997 nur eingetreten, wenn die Steuerfahn-

dung noch im Jahr 2008 Ermittlungshandlungen vorgenommen hatte, die der Überprü-

fung der nacherklärten Besteuerungsgrundlagen dieser Jahre dienten. Ob diese Vo-

raussetzung vorlag, ließ sich aus Sicht des Bundesfinanzhofs jedoch nicht klären. Der 

Geschehensablauf sprach eher dafür, dass die Prüferin der Steuerfahndung erst im 

Februar 2009 und somit nach Fristablauf eine detaillierte Ermittlungshandlung hinsicht-

lich der Jahre 1996 und 1997 vornahm. Auf die Aktenauswertung und den Verdachts-

prüfungsvermerk vom September 2007 konnte nicht abgestellt werden. Denn insoweit 

handelte es sich lediglich um Vorbereitungshandlungen für eine durchzuführende Prü-

fung. Die begonnene Fahndungsprüfung wurde nach Beendigung der Vorbereitungs-

handlungen zunächst wieder unterbrochen. Das Finanzgericht muss feststellen, ob vor 

Jahresende 2008 detailliert Unterlagen zur Prüfung der nacherklärten Erträge für die 

Jahre 1996 und 1997 angefordert wurden und ob die späteren Steuerfestsetzungen auf 

dieser Unterlagenanforderung beruhten. 

 

9. Private Postdienstleister: Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bekanntga-

be von Verwaltungsakten? 

 

Wird die Post durch einen privaten Postdienstleister befördert und schaltet die-

ser ein Subunternehmen ein, kann dies zu einem längeren Postlauf führen – was 

für die Zugangsvermutung innerhalb der 3-Tage-Frist von Bedeutung sein kann. 

 

Hintergrund 

 

Der Vater V stellte einen Antrag auf Kindergeld für seine Töchter. Gegen den Ableh-

nungsbescheid legte er Einspruch ein, den die Familienkasse mit Einspruchsentschei-

dung v. 5.11.2015 als unbegründet zurückwies. Da als Absendedatum der 6.11.2015 

vermerkt war, war nach der Zugangsvermutung der 3-Tage-Frist die Einspruchsent-

scheidung am 9.11.2015 zugegangen. Damit war die Klagefrist am 9.12.2015 abgelau-

fen. Mit seiner am 10.12.2015 erhobenen Klage trug V vor, dass die Klagefrist gewahrt 

war, da ihm die Einspruchsentscheidung erst am 12.11.2015 zugegangen war. Am Ab-

sendetag am 6.11.2015 war die Post zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr durch den Ku-

rierdienst, einen Subunternehmer der X-Post (lizenzierter privater Postdienstleister), 

abgeholt worden. Das Finanzgericht wies die Klage als unzulässig ab, da sie verfristet 

war. 
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Entscheidung 

 

Grundsätzlich gilt: Behauptet der Steuerpflichtige, dass er den Bescheid nicht innerhalb 

des 3-Tage-Zeitraums erhalten hat, muss er sein Vorbringen substanziieren, um Zwei-

fel an der 3-Tage-Vermutung zu begründen. Einfaches Bestreiten genügt dafür nicht, 

sondern es müssen Tatsachen vorgetragen werden, die den Schluss zulassen, dass 

ein anderer Geschehensablauf als der typische Zugang innerhalb der 3-Tage-Frist 

ernstlich in Betracht kommt. Auf einen hinreichend substanziierten Vortrag muss so-

dann die Behörde beweisen, wann der Verwaltungsakt zugegangen ist. Der Bundesfi-

nanzhof bekräftigte in seiner Entscheidung, dass die Zugangsvermutung auch bei der 

Übermittlung durch einen privaten Postdienstleister gilt. Im vorliegenden Fall lagen je-

doch besondere Umstände vor, die den typischen Geschehensablauf und den Zugang 

innerhalb der 3-Tage-Frist in Zweifel zogen. Da im Rahmen der Lizenzierung privater 

Postdienstleister die Einhaltung konkreter Postlaufzeiten nicht geprüft wird, muss ermit-

telt werden, ob nach den bei dem Dienstleister X vorgesehenen organisatorischen und 

betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang innerhalb der 3-Tage-Frist 

ausgegangen werden kann. Die Zwischenschaltung eines weiteren Dienstleistungsun-

ternehmens könnte möglicherweise einen längeren Postlauf zur Folge haben. Der 

Bundesfinanzhof verwies den Fall zur Nachholung der entsprechenden Feststellungen 

an das Finanzgericht zurück. 

 

10. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: Gilt die Samstags-/Sonntags-/Feiertagsregelung 

im Rahmen des 10-Tage-Zeitraums? 

 

Wird eine Umsatzsteuer-Vorauszahlung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des 

Kalenderjahres geleistet, ist diese im Vorjahr abziehbar. Das soll nach einer Ent-

scheidung des Bundesfinanzhofs auch dann gelten, wenn der 10.1. des Folgejah-

res auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt. 

 

Hintergrund 

 

Die Unternehmerin A ermittelt ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung. 

Sie leistete die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für Dezember 2014 durch Banküberwei-

sung am 8.1.2015. Die Zahlung machte sie als Betriebsausgabe für 2014 geltend. Das 

Finanzamt vertrat dagegen die Auffassung, dass die Zahlung erst im Folgejahr 2015 

abziehbar war. Denn wegen der Samstags-/Sonntags-/Feiertagsregelung fiel der Fäl-

ligkeitstag nicht auf den 10.1.2015 (Samstag), sondern auf den 12.1.2015 (Montag). 

Damit lag er außerhalb des für regelmäßig wiederkehrende Zahlungen geltenden 10-

Tage-Zeitraums. Das Finanzgericht gab der Klage der A statt und entschied, dass das 

Hinausschieben des Fristendes auf den folgenden Werktag nicht im Rahmen der 10-

Tage-Regel gilt. 
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Entscheidung 

 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzgerichts und wies die Revi-

sion des Finanzamts zurück. Grundsätzlich gilt, dass Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 

regelmäßig wiederkehrende Ausgaben sind, die dem Kalenderjahr der wirtschaftlichen 

Zugehörigkeit zugeordnet werden, wenn sie "kurze Zeit" nach Beendigung des Kalen-

derjahres entrichtet werden. Als "kurze Zeit" gilt ein Zeitraum von bis zu 10 Tagen. Der 

Bundesfinanzhof vertrat hier die Auffassung, dass diese Voraussetzung im Streitfall er-

füllt war. Denn bei der Ermittlung der Fälligkeit ist allein auf die gesetzliche Frist abzu-

stellen, wonach die Vorauszahlung am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeit-

raums fällig ist. Im Streitfall war dies der 10.1.2015 (Samstag), der damit innerhalb des 

10-Tage-Zeitraums lag. Auf eine mögliche Fristverlängerung aufgrund der Samstags-

/Sonntags-/Feiertagsregelung kam es nicht an. Entscheidend war ausschließlich, wann 

eine Zahlung als abgeflossen gilt. Die Frage, wie die Fälligkeit zu bestimmen ist bzw. 

ob die Zahlungsfrist hinausgeschoben wird, ist unerheblich. Es kann nach Ansicht des 

Bundesfinanzhofs nicht von einem Umstand abhängen, auf den der Steuerpflichtige 

keinen Einfluss hat, dass bei identischen Vorgaben – Zahlung vor dem 10.1. des 

Folgejahres – in einigen Jahren die Zahlung dem Vorjahr und in anderen Jahren dem 

Folgejahr zuzuordnen ist. 

 

11. Bilanzänderung: Steuerlicher Gewinn ist maßgebend 

 

Es ist zulässig, wenn eine Bilanzänderung in Höhe der aus der Bilanzberichti-

gung resultierenden steuerlichen Gewinnauswirkung vorgenommen wird und 

nicht lediglich in Höhe der Gewinnänderung, die sich aus der Steuerbilanz ergibt. 

 

Hintergrund 

 

Die Klägerin und das Finanzamt einigten sich im Rahmen einer tatsächlichen Verstän-

digung dahingehend, dass der Bilanzansatz einer GmbH-Beteiligung um 800.000 DM 

erhöht wird. Zudem wurde eine Teilwertabschreibung auf Forderungen der GmbH i. H. 

v. 500.000 DM nicht anerkannt. Die Klägerin wollte diese Gewinnerhöhungen im Wege 

der Bilanzänderung durch Berücksichtigung von Sonderabschreibungen ausgleichen. 

Das Finanzamt meinte jedoch, dass nur die Änderung des Steuerbilanzgewinns für die 

Bemessung des Änderungsrahmens maßgeblich war. 

 

Entscheidung 

 

Das Finanzgericht entschied, dass unter dem Begriff "Gewinn" der steuerliche Gewinn 

und nicht der Bilanzgewinn zu verstehen ist. Damit ist eine Bilanzänderung in Höhe der 

aus der Bilanzberichtigung resultierenden steuerlichen Gewinnauswirkung und nicht le-

diglich in Höhe der sich aus der Steuerbilanz ergebenden Gewinnänderung zulässig. 
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Voraussetzung für eine Änderung der Bilanz ist, dass der Gewinn durch eine Bilanzbe-

richtigung erhöht wird. Eine außerbilanzielle Gewinnerhöhung reicht dafür nicht aus. 

Daraus folgt aber nicht, dass eine Bilanzänderung nur in Höhe der aus der Bilanzbe-

richtigung resultierenden Erhöhung des Steuerbilanzgewinns möglich sein soll. Sowohl 

nach dem gesetzlichen Wortlaut als auch der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

darf durch die Bilanzänderung maximal das steuerliche Ergebnis erreicht werden, das 

vor der Durchführung der Bilanzberichtigung bestanden hatte. Dem bilanzierenden 

Steuerpflichtigen soll die Möglichkeit eröffnet werden, durch eine Bilanzänderung die 

aus der Bilanzberichtigung resultierenden steuerlichen Folgen vollständig auszuglei-

chen. 

 

12. Steuerbare Umsätze einer Holding können zum Vorsteuerabzug berechtigen 

 

Rechtsberatungsleistungen, die von einer Holding bezogen und den Tochterge-

sellschaften in Rechnung gestellt werden, führen zu steuerbaren Umsätzen. Da-

mit ist die Holding zum Abzug der Vorsteuer aus den entsprechenden Eingangs-

leistungen berechtigt. 

 

Hintergrund 

 

Die Klägerin A, eine GmbH & Co. KG, war als sog. Zwischen-Holding in eine Unter-

nehmensgruppe eingebunden. Diese vertrieb Fonds, die in Solarparks im EU-Ausland 

investierten. A erwarb Anteile an 3 italienischen Projektgesellschaften, die jeweils einen 

Solarpark erwarben und betrieben. Die Klägerin bezog Rechtsberatungsleistungen ei-

ner Anwaltskanzlei, deren Entgelte nach dem Verhältnis der Nennleistungen der Solar-

parks auf die Klägerin und eine Schwestergesellschaft aufgeteilt wurden. Die der A in 

Rechnung gestellten Beträge stellte diese dann wiederum ihren Tochtergesellschaften 

in Rechnung, und zwar ebenfalls nach dem Verhältnis der Nennleistungen der Solar-

parks. Die Klägerin machte daraus den Vorsteuerabzug geltend. Sie war der Ansicht, 

dass sie im Wege der Dienstleistungskommission an ihre Tochtergesellschaften Leis-

tungen erbracht hatte. Diese waren am Sitz der jeweiligen Leistungsempfängerin in Ita-

lien steuerbar. Das Finanzamt lehnte die Unternehmereigenschaft der Klägerin ab, 

denn es ging von einer nichtsteuerbaren Weiterberechnung von verauslagten Rechts-

beratungskosten aus. 

 

Hintergrund 

 

Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Erfolg. Zur Begründung führten die Richter aus: 

Bezieht eine Holding Beratungsleistungen, die gleichartige eigene Angelegenheiten 

mehrerer Tochtergesellschaften betreffen, im eigenen Namen und stellt sie die Kosten 

den Tochtergesellschaften in einem festen, wirtschaftlich begründeten Verhältnis in 

Rechnung, erbringt die Holding an die Tochtergesellschaften umsatzsteuerbare Um-

sätze. Die Klägerin erbrachte damit Leistungen an ihre Tochtergesellschaften im Wege 

der Dienstleistungskommission. 
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Dem Vorsteuerabzug stand nicht entgegen, dass die Eingangsleistungen nach einem 

festen Schlüssel der Klägerin in Rechnung gestellt wurden. Es war auch nicht zu bean-

standen, dass die Klägerin ihrerseits die Leistungen nach einem festen Schlüssel, der 

wirtschaftlich begründbar und vernünftig erscheint, an ihre Tochtergesellschaften faktu-

rierte. Da die Klägerin darüber hinaus keine weiteren passiven Beteiligungen hielt, 

konnte sie den Vorsteuerabzug aus sämtlichen Eingangsleistungen im Zusammenhang 

mit dem Erwerb und der Verwaltung ihrer Tochtergesellschaften geltend machen. 

 

13. Steuerberater-Haftung: Wann liegt eine Beihilfe zur Umsatzsteuerhinterziehung 

vor? 

 

Ein Steuerberater darf zwar darauf vertrauen, dass seine Mandanten nichts Ver-

botenes tun. Ist jedoch das von dem Berater erkannte Risiko strafbaren Verhal-

tens eines Mandanten so hoch, dass er sich mit seiner Hilfeleistung der Beihilfe 

zur Steuerhinterziehung strafbar machen könnte, ist Vorsicht geboten. 

 

Hintergrund 

 

Der Kläger betreute als Steuerberater ab 2007 die X-GmbH, die u. a. mit Schrott han-

delte. Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung und Steuerfahndungsprüfung 

stellte das Finanzamt fest, dass die GmbH in ein Umsatzsteuer-Betrugsmodell einge-

bunden war und in erheblichem Umfang Umsatzsteuern hinterzogen hatte. Das Fi-

nanzamt war der Ansicht, dass der Kläger aktiv Beihilfe zur Hinterziehung von Umsatz-

steuer-Vorauszahlungen der GmbH geleistet hatte. Insbesondere hatte er seinen Mit-

arbeiter angewiesen, als Scheinrechnungen zu qualifizierende Eingangsrechnungen 

als Wareneingang mit Vorsteuer zu buchen. Das Finanzamt nahm deshalb den Kläger 

für rückständige Umsatzsteuer-Vorauszahlungen der GmbH in Haftung. 

 

Entscheidung 

 

Das Finanzgericht kam zu dem Ergebnis, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für 

eine Haftungsinanspruchnahme des Klägers vorlagen. Nach Überzeugung des Ge-

richts leistete er Beihilfe zu einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung in Bezug auf die 

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen der X-GmbH. Strafbare Beihilfe ist die vorsätzliche Hil-

feleistung zu einer vorsätzlich begangenen Straftat eines anderen. Zielt das Handeln 

des Haupttäters ausschließlich darauf ab, eine strafbare Handlung zu begehen, und 

weiß dies der Hilfeleistende, so ist sein Tatbeitrag als vorsätzliche Hilfeleistung zu wer-

ten. Im vorliegenden Fall verhinderte der Kläger nach Aufdeckung der Steuerhinterzie-

hung die sofortige Durchführung einer die Folgezeiträume betreffende Anschlussprü-

fung durch bewusst wahrheitswidrige Erklärungen. Damit ermöglichte er der GmbH, die 

zunächst in der Buchführung erfassten fingierten Eingangsrechnungen eines vermeint-

lichen Lieferanten durch solche eines anderen Lieferanten zu ersetzen. Zugleich wies 

der Kläger seinen Mitarbeiter an, die diesem von der GmbH übergebenen "Austausch-

rechnungen" des "neuen" Lieferanten in die Buchführung der GmbH zu übernehmen.  
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Der Austausch erfolgte nicht durch eine offene Korrektur, sondern so, dass die ur-

sprünglichen Buchungsunterlagen nicht mehr erkennbar waren. Schließlich verfälschte 

der Kläger den Inhalt der Mandantenakte der GmbH bewusst, indem er Schreiben zu 

seiner eigenen Entlastung nachträglich erstellte und rückdatierte. 

 

14. Stromleitung über dem eigenen Grund und Boden: Entschädigung für Überspan-

nung ist nicht steuerbar 

 

Wer für eine Stromleitung, die das eigene Privatgrundstück überspannt, eine 

einmalige Entschädigung bekommt, kann sich über ein Urteil des Bundesfinanz-

hofs freuen. Dieser hat nämlich entschieden, dass die Entschädigungszahlung 

nicht versteuert werden muss. 

 

Hintergrund 

 

Der Ehemann E ist Eigentümer eines bebauten und von den Ehegatten bewohnten 

Grundstücks. Mit der Netzbetreiber-GmbH schloss E eine Vereinbarung, wonach die 

GmbH das Grundstück für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung elektrischer Lei-

tungen zeitlich unbegrenzt in Anspruch nehmen durfte. E verpflichtete sich zu Eintra-

gung einer entsprechenden Dienstbarkeit und erhielt von der GmbH eine einmalige 

Entschädigung von 18.000 EUR. Das Finanzamt wertete die Zahlung als Einkünfte aus 

sonstigen Leistungen. Das Finanzgericht wies die dagegen erhobene Klage ab, ver-

neinte zwar das Vorliegen von Einkünften aus sonstigen Leistungen, bejahte aber Ein-

künfte aus Vermietung und Verpachtung. Denn die Gegenleistung des E bestand aus-

schließlich darin, der GmbH einen Teil des Luftraums über seinem Grundstück für den 

Betrieb der Leitung zur Nutzung zu überlassen und der Eintragung einer entsprechen-

den Grunddienstbarkeit zuzustimmen. Damit lag der Vereinbarung eine Nutzungsüber-

lassung gegen Entgelt zugrunde. 

 

Entscheidung 

 

Der Bundesfinanzhof entschied dagegen zugunsten des Klägers, dass weder Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung noch aus sonstigen Leistungen vorlagen. Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung werden erzielt, wenn einem anderen zeitlich begrenzt 

unbewegliches Vermögen oder Rechte, die den Vorschriften über Grundstücke unter-

liegen, gegen Entgelt zum Gebrauch oder zur Nutzung überlassen werden. Daher kann 

grundsätzlich das Entgelt für die zeitlich begrenzte Belastung eines Grundstücks mit 

einer Dienstbarkeit als Einnahme aus Vermietung und Verpachtung zu beurteilen sein. 

Denn die Belastung mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zur Nutzung eines 

Grundstücks hat keinen endgültigen Rechtsverlust (Eigentumsverlust) zur Folge. Die 

Grenze vom Nutzungsbereich zum Vermögensbereich ist jedoch überschritten, wenn 

die tatsächliche Durchführung der durch die Dienstbarkeit gesicherten Vereinbarungen 

dazu führen, dass der Besteller zwar bürgerlich-rechtlich Eigentümer des belasteten 

Grundstücks bleibt, er aber seine Herrschaftsgewalt wirtschaftlich in vollem Umfang auf 

Dauer verliert, d. h. auch eine Rückübertragung praktisch unmöglich wird. 
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Im vorliegenden Fall fehlte es an einer zeitlich begrenzten Nutzungsüberlassung. Die 

der GmbH eingeräumten Befugnisse sind weder schuldrechtlich noch dinglich auf eine 

bestimmte oder absehbare Dauer beschränkt. E wurde nicht das Recht eingeräumt, 

unter bestimmten Voraussetzungen die Rückübertragung der der GmbH eingeräumten 

Rechte zu verlangen. Lediglich für die GmbH bestand ein einseitiges Rücktrittsrecht. E 

ist somit endgültig in seinen Eigentümerbefugnissen beschränkt. Dass E sich dazu be-

reit erklärt hatte, eine entsprechende Beschränkung seines Eigentums gegen Entschä-

digung hinzunehmen, stellte auch keine sonstige Leistung dar. 

 

15. Wenige Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb: Trotzdem muss Pauschale an-

gewendet werden 

 

Für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb werden je Kalendermonat und Ent-

fernungskilometer 0,03 % angesetzt. Diese pauschalierende Gewinnzurechnung 

gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige nur wenige Fahrten pro Monat zur Be-

triebsstätte unternimmt. 

 

Hintergrund 

 

Die Steuerberaterin S war als freie Mitarbeiterin in der Kanzlei eines Kollegen tätig und 

unternahm im Jahr 2012 85 Fahrten zwischen ihrer Wohnung und der Kanzlei. Die ein-

fache Entfernung betrug 30 km. Den Entnahmewert für private Fahrten mit dem be-

trieblichen Pkw ermittelte S nach der 1-%-Methode. Die für die Fahrten zwischen Woh-

nung und Betriebsstätte abzugsfähigen Betriebsausgaben ermittelte sie jedoch nicht 

durch Multiplikation des gesetzlichen Faktors von 0,03 % mit dem Listenpreis und der 

einfachen Wegstrecke. Stattdessen multiplizierte sie den Listenpreis mit dem Faktor 

0,002 %, den gefahrenen Tagen und den Entfernungskilometern. S rechnete daher im 

Ergebnis dem Gewinn einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 1.096,50 EUR hinzu. Das 

Finanzamt setzte dagegen die 0,03 % an und ermittelte einen dem Gewinn hinzuzu-

rechnenden Unterschiedsbetrag in Höhe von 3.220,20 EUR. 
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Entscheidung 

 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt recht und wies die Revision der S zurück. 

Der Faktor 0,03 % geht von einer durchschnittlichen Anzahl von 15 Fahrten je Monat 

aus. Wird der Dienstwagen in erheblich geringerem Umfang für Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte genutzt, hängt die Höhe des Zuschlags von der Anzahl der 

tatsächlich durchgeführten Fahrten ab. Zur Ermittlung des Korrekturbetrags ist in die-

sen Fällen eine Einzelbewertung der Fahrten mit 0,002 % des Listenpreises je Entfer-

nungskilometer vorzunehmen. Diese für Arbeitnehmer geltende Regelung soll laut 

Bundesfinanzhof jedoch nicht im Bereich der Gewinnermittlung gelten. Denn nach dem 

klaren Gesetzeswortlaut ist der Unterschiedsbetrag für Fahrten zwischen Wohnung 

und Betriebsstätte unabhängig von der Anzahl der getätigten Fahrten mit dem Faktor 

0,03 % des Listenpreises je Kalendermonat und Entfernungskilometer zu ermitteln. Für 

eine fahrtenbezogene Ermittlung lässt das Gesetz keinen Raum. Bei der 1-%-Regelung 

handelt es sich um eine grundsätzlich zwingende, grob typisierende und pauschalie-

rende Bewertungsregelung, die nur dann nicht gilt, wenn die Kfz-Kosten durch Belege 

und ein Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Wegen dieser Möglichkeit, die Nachteile 

der Pauschalierung zu vermeiden, erweist sich die Regelung als verfassungskonform. 

 


